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6. Ihre personenbezogenen Daten werden an die jeweils beauftragte Architektur- 
oder Ingenieurbüros für die Erstellung der erforderlichen Planunterlagen und 
zur Bearbeitung von Anfragen, an die ausführenden Baufirmen für Absprachen 
während der Baudurchführung, sowie an die Regierung von Schwaben zur 
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens weitergegeben. 
 

7. Ihre Daten werden nach der Erhebung bei dem Staatlichen Bauamt Kempten 
so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen für die o.g. Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

 
8. Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 
DSGVO). 

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen 
ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen 
die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisier-
ter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft das 
Staatliche Bauamt Kempten, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür er-
füllt sind. 

 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten 
für den Datenschutz. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten errei-
chen: 
 

Der Bayerische Landesbeauftragte  
für den Datenschutz (BayLfD)   
Wagmüllerstr. 18 
80538 München  
 
Postanschrift:  Postfach 22 12 19 

80502 München 
 

Telefon: 089 212672-0   Fax: 089 212672-50 
poststelle@datenschutz-bayern.de  
www.datenschutz-bayern.de 

 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch das Staatliche Bauamt Kempten durch eine 
entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 


